
Covestro-Geschäftsbericht 2021

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 290

Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers 291

Vermerk des unabhängigen  
Wirtschaftsprüfers über eine Prüfung  
zur Erlangung begrenzter Sicherheit 301

Glossar 304

Segment- und Quartalsübersicht 307

Fünfjahresübersicht 310

Finanzkalender  311

WEITERE 
INFORMATIONEN

289



Covestro-Geschäftsbericht 2021 

AN UNSERE AKTIONÄRE   ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT   KONZERNABSCHLUSS   WEITERE INFORMATIONEN  

 

290 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der 

Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Covestro-Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Covestro AG 

zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Covestro-

Konzerns sowie der Covestro AG so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Covestro-

Konzerns bzw. der Covestro AG beschrieben sind. 

 

Leverkusen, 18. Februar 2022 

Covestro AG 

Der Vorstand 

 

 

Dr. Markus Steilemann Sucheta Govil Dr. Klaus Schäfer Dr. Thomas Toepfer 

(Vorsitzender) 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 

Abschlussprüfers 

An die Covestro AG, Leverkusen 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der Covestro AG, Leverkusen, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – 

bestehend aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der Gesamtergebnisrechnung des Covestro-Konzerns für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021, der Bilanz des Covestro-Konzerns zum 31. 

Dezember 2021, der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung des Covestro-Konzerns für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang des Covestro-Konzerns, 

einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 

haben wir den Konzernlagebericht der Covestro AG, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst 

ist, einschließlich der nichtfinanziellen Konzernerklärung nach §§ 315b Abs. 1, 315c HGB sowie des im Abschnitt 

„Vergütungsbericht“ des Konzernlageberichts enthaltenen Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen 

Angaben, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des 

Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Der Konzernlagebericht enthält als ungeprüft gekennzeichnete, nicht vom Gesetz vorgesehene Querverweise. 

Diese Querverweise sowie die Informationen, auf die sich die Querverweise beziehen, haben wir in Einklang mit den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU 

anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2021 sowie seiner 

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und  

 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht 

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt 

„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Konzernlageberichts. Der Konzernlagebericht enthält als 

ungeprüft gekennzeichnete, nicht vom Gesetz vorgesehene Querverweise. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich 

nicht auf diese Querverweise sowie die Informationen, auf die sich die Querverweise beziehen. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Die Prüfung des Konzernabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International 

Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und 

Standards ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den 
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Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) 

EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU APrVO erbracht haben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts – Immanentes Risiko aufgrund von 

Unsicherheiten bezüglich der Rechtskonformität der Auslegung der EU-Taxonomie-

verordnung 

Wir verweisen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter in Abschnitt „EU-Taxonomie“ der in Abschnitt 

„Erläuterungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung“ des Konzernlageberichts enthaltenen nichtfinanziellen 

Erklärung nach § 315b Abs. 1 HGB. Dort wird beschrieben, dass die EU-Taxonomieverordnung und die hierzu 

erlassenen delegierten Rechtsakte Formulierungen und Begriffe enthalten, die noch erheblichen 

Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch nicht in jedem Fall Klarstellungen veröffentlicht wurden. 

Die gesetzlichen Vertreter legen dar, wie sie die erforderlichen Auslegungen der EU-Taxonomieverordnung und 

der hierzu erlassenen delegierten Rechtsakte vorgenommen haben. Aufgrund des immanenten Risikos, dass 

unbestimmte Rechtsbegriffe unterschiedlich ausgelegt werden können, ist die Rechtskonformität der Auslegung 

mit Unsicherheiten behaftet. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht ist diesbezüglich nicht modifiziert 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 

am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2021 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des 

Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 

gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Erwerb des Bereichs Resins & Functional Materials (RFM)) von Koninklijke DSM N.V., 

Heerlen/Niederlande 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Konzernanhangangabe 3. 

Angaben zum Erwerb von RFM finden sich unter der Konzernanhangangabe 5. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Mit Wirkung zum 1. April 2021 hat Covestro die Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials 

(RFM) von Koninklijke DSM N.V., Heerlen/Niederlande, abgeschlossen. Insgesamt betrug die übertragene 

Gegenleistung EUR 1.544 Mio. Unter Berücksichtigung des erworbenen Nettovermögens ergab sich ein 

Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 489 Mio. 

Die erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Schulden wurden nach IFRS 3 zum 

beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt angesetzt. Die identifizierten Vermögenswerte beinhalten 

insbesondere immaterielle Vermögenswerte, wie Kundenbeziehungen und Technologien, sowie Sachanlagen und 

Vorräte. Zur Identifikation und Bewertung der erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen 

Schulden hat die Gesellschaft externe Sachverständige hinzugezogen. 

Die Identifikation und Bewertung der erworbenen Vermögenswerte und übernommenen Schulden sind komplex 

und beruhen auf ermessensbehafteten Annahmen des Vorstands. Zur Identifikation der erworbenen immateriellen 

Vermögenswerte wurden Annahmen hinsichtlich der Identifikationskriterien getroffen, insbesondere hinsichtlich 

der Beurteilung der Verfügungsmacht von Covestro und der Separierbarkeit. Die wesentlichen Annahmen bei der 

Bewertung betreffen die Umsatz- und Margenentwicklung in der Unternehmensplanung des erworbenen 

Geschäftsbetriebs, die Synergieerwartungen, die Kapitalkosten, Lizenzraten, Laufzeiten, Reproduktionskosten und 

Restnutzungsdauern. 

Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass die erworbenen immateriellen Vermögenswerte 

unzutreffend identifiziert sind und die erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen fehlerhaft 

bewertet sind. Außerdem besteht das Risiko, dass die Angaben im Konzernanhang nicht vollständig und 

sachgerecht sind. 
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UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir uns durch Befragungen von Covestro Mitarbeitern des Finanzbereichs sowie durch Würdigung 

der relevanten Verträge ein Verständnis von der Erwerbstransaktion verschafft. Unter Einbezug unserer eigenen 

Bewertungsspezialisten haben wir unter anderem die Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie der 

Identifikationsverfahren und Bewertungsmethoden beurteilt.  

Wir haben die Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität der von der Gesellschaft beauftragten unabhängigen 

Sachverständigen beurteilt. Außerdem haben wir den Prozess der Identifikation der erworbenen Vermögenswerte 

und übernommenen Schulden vor dem Hintergrund unserer Kenntnisse des Geschäftsmodells von RFM auf 

Übereinstimmung mit den Anforderungen nach IFRS 3 gewürdigt. Die verwendeten Bewertungsmethoden haben 

wir auf Übereinstimmung mit den Bewertungsgrundsätzen untersucht. 

Die Erfüllung der Identifikationskriterien für die erworbenen immateriellen Vermögenswerte Kundenbeziehungen, 

Technologien und Marken haben wir mit von der Gesellschaft hinzugezogenen externen Sachverständigen sowie 

Covestro Mitarbeitern aus dem Finanzbereich erörtert. Darüber hinaus haben wir das Vorliegen der notwendigen 

Identifikationskriterien, insbesondere Verfügungsmacht von Covestro und Separierbarkeit, gewürdigt.  

Die erwartete Umsatz- und Margenentwicklung haben wir mit von der Gesellschaft hinzugezogenen externen 

Sachverständigen sowie Covestro Mitarbeitern aus dem Finanzbereich erörtert. Außerdem haben wir die 

Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen für Vergleichsunternehmen untersucht. Die 

Synergieerwartungen wurden vom externen Sachverständigen mit den Covestro Planungsverantwortlichen 

diskutiert und beurteilt, inwiefern diese von üblichen Marktteilnehmern ebenfalls realisierbar wären. Wir haben diese 

Einschätzungen und die entsprechenden Begründungen gewürdigt. Die den Kapitalkosten zugrunde liegenden 

Annahmen und Daten, insbesondere den risikofreien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den Betafaktor, haben wir 

mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten validiert. 

Die zur Bewertung der immateriellen Vermögenswerte herangezogenen Lizenzraten und Laufzeiten sowie zur 

Bewertung der Sachanlagen herangezogenen Reproduktionskosten und Restnutzungsdauern wurden durch 

Befragungen der externen Sachverständigen und durch Vergleich mit eigenen Analysen auf ihre Angemessenheit 

hin untersucht. Zur Beurteilung der rechnerischen Richtigkeit haben wir unter risikoorientierten Gesichtspunkten 

ausgewählte Berechnungen nachvollzogen und mit den Ergebnissen eigener Berechnungen verglichen. 

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben zum Erwerb von RFM vollständig und sachgerecht sind. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Identifikation der erworbenen immateriellen Vermögenswerte anhand der durch die gesetzlichen Vertreter 

angewandten Kriterien erfolgt sachgerecht und steht im Einklang mit den anzuwendenden Bilanzierungsgrundsätzen. 

Die der Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen zugrunde liegenden 

Berechnungsmethoden sind sachgerecht und stehen im Einklang mit den anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen. 

Die wesentlichen Annahmen und Daten der Gesellschaft hinsichtlich der Identifikation der immateriellen Vermögens-

werte und der Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögenswerte und Sachanlagen liegen innerhalb akzept-

abler Bandbreiten und sind insgesamt vertretbar. Die Darstellung im Konzernanhang ist vollständig und sachgerecht. 

Änderungen der Segmentberichterstattung 

Zur Segmentberichterstattung verweisen wir auf Konzernanhangangabe 4. Für Informationen zu Geschäfts- oder 

Firmenwerten verweisen wir auf die Konzernanhangangabe 13. Weitere Angaben zu den Segmenten sind im 

zusammengefassten Lagebericht im Kapitel „Entwicklung der Segmente“ dargestellt. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Zum 1. Juli 2021 haben die gesetzlichen Vertreter der Covestro AG die interne Steuerung und Berichterstattung 

verändert. Konsequenzen ergaben sich hieraus hinsichtlich der ausgewiesenen Segmente, des Buchwerts der 

(neuen) geschäftswerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten sowie der Zuordnung der Geschäfts- 

oder Firmenwerte auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten.  

Für den von IFRS 8 geforderten „Management Approach“ zur Abgrenzung von Segmenten, den resultierenden 

Zuschnitt der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten und für die Zuordnung der Geschäfts- oder Firmenwerte auf 
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(neue) geschäftswerttragende zahlungsmittelgenerierende Einheiten sind in hohem Maße Ermessensent-

scheidungen zu treffen. Zudem ist die Umstellung der Berichterstattungsstruktur sowie die Allokation der Buch-

werte auf die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten von hoher Komplexität gekennzeichnet.  

Es besteht das Risiko für den Abschluss, dass die Darstellungen zur Segmentberichterstattung nicht sachgerecht 

sind sowie die Auswirkungen der (neuen) geschäftswerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf die 

Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte nicht sachgerecht umgesetzt sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir bei unserer Prüfung unter anderem beurteilt, ob die Segmentberichterstattung ab dem 1. Juli 

2021 im Sinne der Anforderungen des „Management Approach" mit den unternehmensinternen Berichts- und 

Steuerungsstrukturen in Einklang steht. Dabei haben wir insbesondere die interne Berichterstattung an den 

Vorstand gewürdigt und uns durch Einsicht in Protokolle der Vorstandsbesprechungen davon überzeugt, dass die 

neue Segmentstruktur der internen regelmäßigen Berichterstattung an den Gesamtvorstand (Chief Operating 

Decision Maker) entspricht.  

Darüber hinaus haben wir unter Einbindung von IT-Spezialisten die Umsetzung der neuen Berichtsstruktur in den 

IT-Systemen und die Ermittlung der Vorjahresvergleichszahlen nachvollzogen sowie die Darstellung der 

Segmentinformationen im Konzernanhang und im zusammengefassten Lagebericht beurteilt.  

Weiterhin haben wir uns mit dem Zuschnitt der (neuen) geschäftswerttragenden zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten auseinandergesetzt und beurteilt, ob diese im Einklang mit der unternehmensinternen Überwachung der 

Geschäfts- oder Firmenwerte stehen. Darüber hinaus haben wir uns davon überzeugt, dass die Re-Allokation der 

Geschäfts- oder Firmenwerte nach relativen Zeitwerten unter Hinzuziehung unserer Bewertungsspezialisten 

sachgerecht erfolgt ist. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Neugliederung der Segmentstruktur und die damit verbundene Anpassung der Segmentberichterstattung 

sowie der Neuzuschnitt der geschäftswerttragenden zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ist nachvollziehbar 

und sachgerecht. 

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sowie den verwendeten Annahmen verweisen wir 

auf die Konzernanhangangabe 3. Angaben zur Höhe der Geschäfts- oder Firmenwerte finden sich in der 

Konzernanhangangabe 13 und Angaben zur wirtschaftlichen Entwicklung der Geschäftssegmente im 

Konzernlagebericht im Kapitel „Entwicklung der Segmente“. 

DAS RISIKO FÜR DEN ABSCHLUSS 

Die Geschäfts- oder Firmenwerte betragen zum 31. Dezember 2021 EUR 757 Mio und stellen somit 4,8 % der 

Bilanzsumme dar. 

Die Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte wird jährlich anlassunabhängig überprüft. Ergeben sich 

unterjährig Hinweise auf eine mögliche Wertminderung (Impairment-Trigger), wird zudem unterjährig ein 

anlassbezogener Goodwill-Impairment-Test durchgeführt. Für den Goodwill-Impairment-Test wird der Buchwert 

der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten mit dem erzielbaren Betrag verglichen. Liegt der Buchwert 

über dem erzielbaren Betrag, ergibt sich ein Abwertungsbedarf. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus 

beizulegendem Zeitwert abzüglich Kosten der Veräußerung und Nutzungswert der zahlungsmittelgenerierenden 

Einheiten. Stichtag für die jährliche Werthaltigkeitsprüfung ist der 1. Oktober 2021.  

Die Werthaltigkeitsprüfung auf Ebene der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten ist komplex und beruht auf einer 

Reihe ermessensbehafteter Annahmen. Hierzu zählen unter anderem die erwartete Geschäfts- und Ergebnis-

entwicklung der jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten für die Jahre des Detailplanungszeitraums, die 

unterstellten langfristigen Wachstumsraten und der verwendete Abzinsungssatz. Dies wirkt sich auch auf die 

Neuaufteilung der Geschäfts- oder Firmenwerte aus, da letztere anhand des relativen beizulegenden Zeitwerts 

vorgenommen wurde. 
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Es besteht das Risiko für den Konzernabschluss, dass eine bestehende Wertminderung nicht erkannt wurde. 

Außerdem besteht das Risiko, dass die damit zusammenhängenden Anhangangaben nicht vollständig und 

sachgerecht sind. 

UNSERE VORGEHENSWEISE IN DER PRÜFUNG 

Zunächst haben wir uns durch Erläuterungen von Mitarbeitern des Rechnungswesens unter Einbezug der 

Controllingabteilung sowie Würdigung der Dokumentationen der Gesellschaft ein Verständnis über den Prozess 

zur Beurteilung der Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte verschafft.  

Anschließend haben wir unter Einbezug unserer Bewertungsspezialisten sowohl für die Neuaufteilung der 

Geschäfts- oder Firmenwerte als auch für die anlassbezogene und die jährliche Werthaltigkeitsprüfung die 

Angemessenheit der wesentlichen Annahmen sowie der Berechnungsmethode der Gesellschaft beurteilt. Dazu 

haben wir die erwartete Geschäfts- und Ergebnisentwicklung sowie die unterstellten langfristigen Wachstumsraten 

mit den Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem haben wir Abstimmungen mit anderen intern verfügbaren 

Prognosen und der vom Vorstand erstellten und vom Aufsichtsrat genehmigten Unternehmensplanung 

vorgenommen. Darüber hinaus haben wir die Konsistenz der Annahmen mit externen Markteinschätzungen 

beurteilt. Als Quellen dienten hierbei im Wesentlichen Konjunkturberichte von anerkannten Brancheninstituten 

sowie Einschätzungen von Analysten. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognosegüte der Gesellschaft überzeugt, indem wir Planungen früherer 

Geschäftsjahre mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen verglichen und Abweichungen analysiert haben. Die 

dem Abzinsungssatz zugrunde liegenden Annahmen und Daten, insb. den risikofreien Zinssatz, die Markt-

risikoprämie und den Betafaktor, haben wir mit eigenen Annahmen und öffentlich verfügbaren Daten verglichen.  

Zur Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit der verwendeten Bewertungsmethode haben wir die 

Berechnungen der Gesellschaft nachvollzogen. 

Um der bestehenden Prognoseunsicherheit für die Werthaltigkeitsprüfung Rechnung zu tragen, haben wir die 

Auswirkungen möglicher Veränderungen des Abzinsungssatzes, der Ergebnisentwicklung bzw. der langfristigen 

Wachstumsrate auf den erzielbaren Betrag untersucht, indem wir für alternative Szenarien Vergleichswerte 

berechnet und mit den Werten der Gesellschaft verglichen haben (Sensitivitätsanalyse). 

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Anhangangaben zur Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte 

sachgerecht sind. Dies umfasste auch die Beurteilung der Angemessenheit der Anhangangaben nach IAS 

36.134(f) zu den Sensitivitäten bei einer für möglich gehaltenen Änderung wesentlicher, der Bewertung zugrunde 

liegender Annahmen. 

UNSERE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die der Werthaltigkeitsprüfung der Geschäfts- oder Firmenwerte zugrunde liegende Berechnungsmethode ist 

sachgerecht und steht im Einklang mit den anzuwendenden Bewertungsgrundsätzen. Die der Bewertung zugrunde 

liegenden Annahmen und Daten der Gesellschaft liegen innerhalb akzeptabler Bandbreiten und sind insgesamt 

vertretbar. Die damit zusammenhängenden Anhangangaben sind vollständig und sachgerecht. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:  

 die Erklärung zur Unternehmensführung, die im gleichnamigen Kapitel des Konzernlageberichts enthalten ist,  

 die im Kapitel „Nachhaltigkeit in der Lieferkette“ des Konzernlageberichts enthaltenen und als ungeprüft 

gekennzeichneten Angaben der nichtfinanziellen Erklärung, und 

 die im Konzernlagebericht enthaltenen und als ungeprüft gekennzeichneten lageberichtsfremden Angaben. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die sonstigen 

Informationen umfassen nicht den Konzernabschluss, die inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsangaben sowie 

unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 
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Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 

von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 

dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsangaben 

oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche 

falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. 

Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Im Rahmen eines gesonderten Auftrags haben wir eine betriebswirtschaftliche Prüfung der ergänzenden 

Nachhaltigkeitsinformationen durchgeführt. In Bezug auf Art, Umfang und Ergebnisse dieser betriebswirtschaft-

lichen Prüfung weisen wir auf unseren Prüfungsvermerk vom 21. Februar 2022 hin. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 

Konzernabschluss und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in 

der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 

dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 

Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu 

liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzern-

lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 

um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 

Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind des Weiteren verantwortlich für die Aufstellung des im 

Konzernlagebericht in einem besonderen Abschnitt enthaltenen Vergütungsberichts, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich 

der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 

Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und 

Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher 

Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 

Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 

Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der 

Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der ergänzend 

nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. 

 holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der 

Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum 

Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 
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Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für 

unsere Prüfungsurteile. 

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung 

und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 

dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 

bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen 

Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen 

Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit 

auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, 

diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am 

bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 

Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die 

öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 

Wiedergabe des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3a 

HGB 

 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der 

bereitgestellten Datei „covestroag-2021-12-31-de (2).zip“ (SHA256-Hashwert:  

6e5d50b8a14af18ec8a6299495ccffc4af6836a25ad733482c78b47862c7e1bc), enthaltenen und für Zwecke 

der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Folgenden 

auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat 

(„ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und 

des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch 

auf andere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen und für 

Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in allen 

wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses 

Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten 

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 hinaus geben wir keinerlei 

Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 

genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen Wiedergaben des 

Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung 

des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von 

Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410) (10.2021) und des International Standard 

on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist nachstehend 

weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das 

Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in 

der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den 

elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 

Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 

Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 

elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil 

des Rechnungslegungsprozesses. 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen 

– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 

hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße 

gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben. 

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende 

bereitgestellte Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag 

geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 

Konzernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen. 

 beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe 

der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der am Abschlussstichtag geltenden Fassung 

eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 16. April 2021 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 4. 

November 2021 vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 

Geschäftsjahr 2018 als Konzernabschlussprüfer der Covestro AG tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an 

den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsvermerks 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und dem geprüften 

Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format überführte 

Konzernabschluss und der Konzernlagebericht – auch die im Bundesanzeiger bekanntzumachenden Fassungen – 

sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Konzern-

lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes 

Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen 

verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Markus Zeimes.  

 

Düsseldorf, den 21. Februar 2022 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Dr. Zeimes     Schenk 

Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüferin 
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 

über eine Prüfung zur Erlangung begrenzter  

Sicherheit über ergänzende Nachhaltigkeits-

informationen 

An den Vorstand der Covestro AG, Leverkusen 

Wir haben die als „ergänzende Nachhaltigkeitsinformationen“ gekennzeichneten Abschnitte im „Covestro 

Geschäftsbericht 2021“ (im Folgenden: „ergänzende Nachhaltigkeitsinformationen“) der Covestro AG, Leverkusen, 

für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 einer unabhängigen betriebswirtschaftlichen Prüfung 

zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterzogen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung der ergänzenden 

Nachhaltigkeitsinformationen in Übereinstimmung mit den Berichtskriterien.  

Covestro AG wendet die in den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

genannten Grundsätze und Standardangaben in Verbindung mit dem Corporate Accounting and Reporting 

Standard (Scope 1 und 2) des World Resources Institute (WRI) und des World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) als Berichtskriterien an (im Folgenden: „Berichtskriterien“). 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft umfasst die Auswahl und Anwendung 

angemessener Methoden zur Aufstellung der ergänzenden Nachhaltigkeitsinformationen sowie das Treffen von 

Annahmen und die Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Angaben, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung der ergänzenden Nachhaltigkeitsinformationenzu ermöglichen, die 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenzter 

Sicherheit über die Angaben und Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung, die in unseren Auftragsgegenstand 

fallen, abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 

3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, 

herausgegeben vom IAASB, als Limited Assurance Engagement durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so 

zu planen und durchzuführen, dass wir mit einer begrenzten Sicherheit beurteilen können, dass uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die ergänzenden 

Nachhaltigkeitsinformationen der Gesellschaft im Berichtszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in allen 

wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den Berichtskriterien aufgestellt worden ist. Dies bedeutet 

nicht, dass zu jeder Angabe jeweils ein separates Prüfungsurteil abgegeben wird. Bei einer Prüfung zur Erlangung 

einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur 

Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich 

geringere Prüfungssicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen 

des Wirtschaftsprüfers. 

Im Rahmen unseres Auftrags haben wir unter anderem folgende Prüfungshandlungen und sonstige Tätigkeiten 

durchgeführt: 
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 Befragungen von für die Wesentlichkeitsanalyse verantwortlichen Mitarbeitern auf Gruppenebene, um ein 

Verständnis über die Vorgehensweise zur Identifizierung wesentlicher Themen und entsprechender 

Berichtsgrenzen der Covestro AG zu erlangen 

 Eine Risikoeinschätzung, einschließlich einer Medienanalyse, zu relevanten Informationen über die 

Nachhaltigkeitsleistung der Covestro AG in der Berichtsperiode 

 Einschätzung der Konzeption und der Implementierung von Systemen und Prozessen für die Ermittlung, 

Verarbeitung und Überwachung von Angaben und Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung im Prüfungsumfang, 

einschließlich der Konsolidierung der Daten, 

 Befragungen von Mitarbeitern auf Gruppenebene, die für die Ermittlung der Angaben zu Konzepten, Due-

Diligence-Prozessen, Ergebnissen und Risiken, die Durchführung von internen Kontrollhandlungen und die 

Konsolidierung der Angaben verantwortlich sind 

 Einsichtnahme in ausgewählte interne und externe Dokumente 

 Analytische Beurteilung der Daten und Trends der quantitativen Angaben, welche zur Konsolidierung auf 

Gruppenebene von allen Standorten gemeldet wurden 

 Einschätzung der lokalen Datenerhebungs-, Validierungs- und Berichterstattungsprozesse sowie der 

Verlässlichkeit der gemeldeten Daten durch eine Stichprobenerhebung an den Standorten Dormagen 

(Deutschland), Caojing (China), Baytown (USA), Markt Bibart (Deutschland), Ankleshwar (Indien), Niihama (Japan), 

Meppen (Deutschland), Maasvlakte (Niederlande) und Waalwijk (Niederlande) 

 Einschätzung der Gesamtdarstellung der Angaben und Kennzahlen zur Nachhaltigkeitsleistung der 

ergänzenden Nachhaltigkeitsinformationen 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise hinreichend und angemessen sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Sicherung der Unabhängigkeit und Qualität des Wirtschaftsprüfers 

Bei der Durchführung des Auftrags haben wir die Anforderungen an Unabhängigkeit und Qualitätssicherung aus 

den nationalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen, insbesondere der 

Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie des IDW-Qualitätssicherungsstandards: 

Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1), beachtet. 

Prüfungsurteil 

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine 

Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die ergänzenden 

Nachhaltigkeitsinformationen der Covestro AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 in allen 

wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den Berichtskriterien aufgestellt worden ist. 
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Verwendungsbeschränkung/AAB-Klausel 

Dieser Vermerk ist an den Vorstand der Covestro AG, Leverkusen, gerichtet und ausschließlich für diesen 

bestimmt. Gegenüber Dritten übernehmen wir insoweit keine Verantwortung.  

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für den Vorstand der Covestro AG, 

Leverkusen, erbracht haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde 

 (https://www.kpmg.de/bescheinigungen/lib/aab.pdf). Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Vermerk 

enthaltenen Informationen bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der 

Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen ) zur Kenntnis genommen zu haben, und 

erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an. 

 

Frankfurt am Main, den 21. Februar 2022 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Gerd Krause     ppa. Claudia Dietrich 
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Glossar 

 

A 

AktG / Aktiengesetz 

Regelt die gesetzlichen Vor-

schriften für Aktiengesellschaften 

ADR / American Depositary  

Receipt 

Ein von den US-amerikanischen 

Banken herausgegebener Hinter-

legungsschein, der das Eigentum 

an einer bestimmten Anzahl an hin-

terlegten Aktien eines auslän-

dischen Unternehmens verbrieft 

und stellvertretend für die Original-

aktien an den US-amerikanischen 

Börsen gehandelt wird 

APAC 

Region, die alle Staaten in der 

Region Asien und Pazifik umfasst 

 
C 

Capital Employed 

Stellt das im Unternehmen einge-

setzte Kapital dar und entspricht 

der Summe von Anlage- und Um-

laufvermögen abzüglich nichtzins-

tragender Verbindlichkeiten, etwa 

aus Lieferungen und Leistungen 

COVeC-Ansatz 

Covestro-Venture-Capital-Ansatz, 

bei dem Covestro in junge Unter-

nehmen mit innovativen Produkten, 

Lösungen oder Geschäftsmodellen 

investiert. Überall dort, wo wir 

diesen jungen Unternehmen einen 

Mehrwert bieten können, möchte 

Covestro aktiv unterstützen.

Covestment 

Aktienbeteiligungsprogramm, mit 

dem 99 % der weltweiten 

Belegschaft Covestro-Aktien zu 
vergünstigten Konditionen 

erwerben können 

 
D 

DCGK / Deutscher Corporate 

Governance Kodex 

Ein von der Regierungskommission 

Deutscher Corporate Governance 

Kodex aufgestelltes Regelwerk zur 

verantwortungsvollen Unterneh-

mensführung, das Empfehlungen 

und Anregungen zur Leitung und 

Überwachung deutscher börsen-

notierter Unternehmen enthält  

DRS / Deutscher Rechnungs-

legungs Standard 

Verlautbarungen des Deutschen 

Rechnungslegungs Standards 

Committee e. V., welche die Anfor-

derungen des HGB in Bezug auf die 

Anwendung der Grundsätze über 

die Konzernrechnungslegung 

konkretisieren 

Due Diligence 

Angaben zu den Verfahren zur 

Erkennung, Verhinderung und 

Abschwächung von bestehenden 

oder möglichen negativen 

Auswirkungen in Bezug auf nicht-

finanzielle Aspekte 

 
E 

EBIT / Earnings before  

Interest and Taxes 

Ergebnis nach Ertragsteuern 

zuzüglich Finanzergebnis und  

Ertragsteuer 

EBITDA / Earnings before  

Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization 

EBIT zuzüglich Abschreibungen 

und Wertminderungen sowie 

abzüglich Wertaufholungen von 

Sachanlagen und immateriellen 

Vermögenswerten

EcoVadis 

Ratingagentur, welche die unter-

nehmerische Praxis von Liefe-

ranten hinsichtlich ihrer nach-

haltigen Ausrichtung untersucht 

EMLA 

Region, die alle Staaten in Europa, 

dem Nahen Osten,  

Lateinamerika (ohne Mexiko) und 

Afrika umfasst  

Ergebnis je Aktie 

Konzernergebnis dividiert durch  

die gewichtete durchschnittliche 

Anzahl an ausstehenden Aktien der 

Berichtsperiode 

EURO STOXX 50 

Europäischer Aktienindex, der die 

Wertentwicklung der 50 

wichtigsten und umsatzstärksten 

Aktien des gesamteuropäischen 

Raums abbildet 

  
F 

FOCF / Free Operating  

Cash Flow 

Entspricht den Cashflows aus  

operativer Tätigkeit (gemäß IAS 7) 

abzüglich Ausgaben für Sach-

anlagen und immaterielle 

Vermögenswerte 

 
G 

GHG Protocol /  

Greenhouse Gas Protocol 

Internationales Accounting-System 

für Treibhausgasemissionen, das 

vom World Resources Institute (WRI) 

und dem World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) 

entwickelt wurde 

GPS / Global Product Strategy 

Initiative des Weltchemieverbands 

ICCA (International Council of 

Chemical Associations) mit dem 

Ziel, weltweit einheitliche Standards 

für die Produktsicherheit in der 

Chemieindustrie zu verankern  
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GRI / Global Reporting Initiative 

Richtlinien für die Erstellung von 

Nachhaltigkeitsberichten für Unter-

nehmen, Regierungen und Nicht-

regierungsorganisationen (NGOs) 

 
H 

HDI / Hexamethylen-Diisocyanat 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der aliphatischen 

Isocyanate, die hauptsächlich in  

Polyurethan-Lacksystemen ver-

wendet wird 

HGB / Handelsgesetzbuch 

Umfasst einen Großteil der  

deutschen Gesetze zur 

Rechnungslegung 

HSEQ / Health, Safety,  

Environment, Energy and Quality 

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, 

Energie und Qualität 

  
I 

IAS / International  

Accounting Standards 

Internationale Rechnungslegungs-

standards, wie sie in der EU anzuwen-

den sind bzw. durch das IASB oder 

das IFRS IC veröffentlicht wurden 

IASB / International Accounting 

Standards Board 

Das International Accounting 

Standards Board ist ein unab-

hängiges, privatwirtschaftliches 

Gremium, welches die inter-

nationalen Rechnungslegungs-

standards (IFRS) entwickelt und 

verabschiedet. 

ICS / Internal Control System 

Internes Kontrollsystem, das die 

Einhaltung von Richtlinien durch 

technische und organisatorische 

Regeln im Unternehmen sicher-

stellt 

IDW / Institut der Wirtschafts-

prüfer in Deutschland e. V. 

Fachverein der Wirtschaftsprüfer 

und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften in Deutschland, der die 

Interessen seiner Mitglieder wahrt 

und deren Arbeit unterstützt 

IFRS / International Financial 

Reporting Standards 

Internationale Rechnungslegungs-

standards, wie sie in der EU anzuwen-

den sind bzw. durch das IASB oder 

das IFRS IC veröffentlicht wurden 

IPDI / Isophoron-Diisocyanat 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der aliphatischen 

Isocyanate, die hauptsächlich in  

Polyurethan-Lacksystemen ver-

wendet wird 

 
K 

Kapitalkosten für 

Werthaltigkeitsprüfungen 

Gewichteter durchschnittlicher 

Eigen- und Fremdkapital-

kostensatz, der dem Rendite-

/ Risikoprofil des Covestro-

Konzerns einerseits und einer 

spezifischen Kapitalstruktur von 

Vergleichsunternehmen („Peer 

Group“) andererseits Rechnung 

trägt. Diese grundsätzlich aus 

Kapitalmarktinformationen 

abgeleiteten Kapitalkosten werden 

für Werthaltigkeitstests nach den 

IFRS verwendet. 

Konzernergebnis 

Das auf die Aktionäre der 

Covestro AG entfallende Ergebnis 

nach Ertragsteuern 

Kreislaufwirtschaft 

Ein regeneratives Wirtschaftssystem, 

in dem sowohl Ressourceneinsatz, 

Abfallproduktion, Emissionen als 

auch Energieverbrauch minimiert 

werden. Grundlage dafür sind 

langlebige und geschlossene 

Material- und Energiekreisläufe. 

 
L 

LGBTIQ 

Internationale Abkürzung für 

lesbische, schwule, bisexuelle, 

transsexuelle, intersexuelle und 

queere Menschen 

LoPC / Loss of Primary  

Containment 

Austritt von Chemikalien oberhalb 

definierter Mengenschwellen aus 

ihrer ersten Umhüllung wie Rohr-

leitungen, Pumpen, Tanks und 

Fässern 

LTRIR / Lost Time Recordable 

Incident Rate 

Unfallrate der aufzeichnungs-

pflichtigen Arbeitsunfälle mit 

Ausfalltagen 

 
M 

MDI / Diphenylmethan-

Diisocyanat 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der aromatischen 

Isocyanate, die hauptsächlich in 

Polyurethan-Schaumstoffen  

verwendet wird 

Mengenwachstum  

im Kerngeschäft 

Das Mengenwachstum im Kern-

geschäft bezieht sich auf die Kern-

produkte aus den Segmenten 

Performance Materials und 

Solutions & Specialties und wird als 

prozentuale Veränderung der 

extern verkauften Mengen 

gegenüber dem Vorjahr errechnet. 

Covestro nutzt auch Geschäfts-

möglichkeiten außerhalb des Kern-

geschäftes, z. B. durch den Verkauf 

von Vorprodukten und Neben-

produkten wie Salzsäure, Natron-

lauge und Styrol. Solche 

Transaktionen sind nicht Bestand-

teil des Mengenwachstums im 

Kerngeschäft. 

  
N 

NA 

Region, welche die Staaten Kanada, 

Mexiko und USA umfasst 

Nettofinanzverschuldung 

Zinstragende Verbindlichkeiten 

(exkl. Pensionsverbindlichkeiten) 

abzüglich der liquiden Mittel 

NOPAT / Net Operating Profit 

After Taxes 

Operatives Ergebnis (EBIT) nach 

kalkulatorischen Ertragsteuern 
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P 

PMDI / Polymeres Diphenyl-

methan-Diisocyanat 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der aromatischen  
Isocyanate, die hauptsächlich in 

Polyurethan-Schaumstoffen  

verwendet wird 

PO / Propylenoxid 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der Epoxide, die zur 

Herstellung von Polyurethanen 

verwendet wird 

Prisma 

Bei „Prisma“ handelt es sich um  

ein aktienbasiertes Vergütungs-

programm mit einer vierjährigen 

Performance-Periode für Mitarbei-

tende der oberen Führungsebene 

sowie weitere leitende Angestellte. 

PSP / Profit Sharing Plan 

Hierbei handelt es sich um die kurz-

fristige variable Vergütung des 

Covestro-Konzerns. Diese bemisst 

sich ausschließlich anhand der Ziel-

erreichung der für Covestro 

relevanten Kennzahlen 

(Mengenwachstum im Kern-

geschäft, FOCF, ROCE).  

 
R 

REACH-Verordnung 

REACH steht für Registration, Eva-

luation, Authorisation and Restric-

tion of Chemicals, also Registrie-

rung, Bewertung, Zulassung und 

Beschränkung von Chemikalien. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 

ist im Jahr 2007 in Kraft getreten 

und harmonisiert das EU-

Chemikalienrecht. 

„Responsible Care™“-Initiative 

Initiative des Verbands der 

Chemischen Industrie (VCI) zur 

ständigen Verbesserung von 

Gesundheitsschutz, Umweltschutz 

und Sicherheit in den Mitglieds-

unternehmen 

RIR / Recordable Incident Rate 

Anzahl der aufzeichnungspflichti-

gen Arbeitsunfälle und Erkrankun-

gen bezogen auf 200.000 

Arbeitsstunden  

ROCE / Return on Capital 

Employed 

Entspricht dem operativen Ergebnis 

(EBIT) nach kalkulatorischen Ertrag-

steuern im Verhältnis zum einge-

setzten Kapital 

 
S 

Scope-1- / -2- / -3-Emissionen 

Das GHG Protocol unterscheidet 

bei der Bilanzierung von Treibhaus-

gasen zwischen direkten Emissio-

nen (Scope 1), Emissionen aus der 

Erzeugung von extern bezogener 

Energie (Scope 2) sowie allen 

weiteren Emissionen, die vor oder 

nach unserer unternehmerischen 

Tätigkeit in der Wertschöpfungs-

kette entstehen (Scope 3). 

SDGs 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen (United Nations 

Sustainability Goals, SDGs) wurden 

von allen UN-Mitgliedern ratifiziert 

und traten am 1. Januar 2016 in 

Kraft. Sie haben zum Ziel, weltweit 

die Armut zu bekämpfen, den 

Planeten zu schützen und Frieden 

und Wohlstand für alle zu sichern. 

Stakeholder 

Interne und externe Anspruchs-

gruppen, die von den unternehme-

rischen Tätigkeiten direkt oder 

indirekt betroffen sind bzw. in 

Zukunft betroffen sein könnten 

STOXX Europe 600 Chemicals 

Sektorindex des Indexemittenten 

STOXX; der STOXX Europe 600 

umfasst 600 Unternehmen aus 

Europa. 

 
T 

TCFD / Task Force on climate-

related Financial Disclosures 

Die TCFD wurde vom Financial 

Stability Board gegründet, um 

einen einheitlichen Rahmen für die 

Berichterstattung über klima-

bedingte Risiken und Chancen zu 

entwickeln. 

 

TDI / Toluylen-Diisocyanat 

Eine chemische Verbindung aus 

der Gruppe der aromatischen 

Isocyanate, die hauptsächlich in 

Polyurethan-Schaumstoffen und  

-Lacksystemen verwendet wird 

TfS / Together for Sustainability 

Initiative von verschiedenen Unter-

nehmen der chemischen Industrie 

für die weltweite Vereinheitlichung 

der Bewertungen von Lieferanten, 

um die Nachhaltigkeit in der 

Lieferkette zu verbessern 

 
U 

UN Global Compact 

Weltweit größte Initiative für verant-

wortungsvolle Unternehmens-

führung; die Mitgliedsunternehmen 

verpflichten sich, zehn universelle 

Prinzipien umzusetzen und ihre 

Fortschritte regelmäßig zu 

dokumentieren.  

 
V 

Value Contribution 

Entspricht der Differenz zwischen 

dem operativen Ergebnis nach 

kalkulatorischen Ertragsteuern und 

den Kosten des eingesetzten 

Kapitals; ist der Wertbeitrag (Value 

Contribution) positiv, wird Wert 

geschaffen. 

VCI / Verband der  

Chemischen Industrie 

Branchenverband der chemischen 

Industrie in Deutschland 

 
W 

WACC / Weighted Average  

Cost of Capital 

Gewichteter durchschnittlicher 

Kapitalkostensatz, der die Kapital-

renditeerwartung für Eigen- und 

Fremdkapital an das Gesamtunter-

nehmen widerspiegelt. Wird für die 

interne Bemessung des absoluten 

Wertbeitrags verwendet. 

Wesentlichkeitsanalyse 

Die Wesentlichkeitsanalyse dient 

dazu, die für ein Unternehmen aus 

interner und externer Sicht wich-

tigsten Nachhaltigkeitsthemen 

systematisch zu identifizieren. 
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Segment- und Quartalsübersicht 

Segmentinformationen 4. Quartal 
             

 
Performance Materials Solutions & Specialties 

Sonstige / 

Konsolidierung Covestro-Konzern 

 

4. Quartal 

20201, 2 

4. Quartal 

2021 

4. Quartal 

20201, 2 

4. Quartal 

2021 

4. Quartal 

20201, 2 

4. Quartal 

2021 

4. Quartal 

2020 

4. Quartal 

2021 

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Umsatzerlöse (extern) 1.594 2.259 1.371 2.005 42 74 3.007 4.338 

Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 257 596 6 8 – 263 – 604 – – 

Umsatzerlöse (gesamt) 1.851 2.855 1.377 2.013 – 221 – 530 3.007 4.338 

Umsatzveränderung         

Menge  0,5 %  – 3,4 %  75,3 % 4,7 % – 0,2 % 

Preis  37,6 %  25,6 %  0,0 % 5,4 % 31,6 % 

Währung  3,6 %  4,1 %  0,9 % – 4,0 % 3,8 % 

Portfolio  0,0 %  19,9 %  0,0 % – 1,1 % 9,1 % 

Mengenwachstum im Kerngeschäft3  – 0,8 %  13,0 %   1,7 % 4,6 % 

Umsatzerlöse nach Regionen         

EMLA 759 1.039 499 722 30 61 1.288 1.822 

NA 340 582 305 457 9 10 654 1.049 

APAC 495 638 567 826 3 3 1.065 1.467 

EBITDA4 465 590 194 112 – 22 – 39 637 663 

EBIT4 321 445 133 41 – 22 – 41 432 445 

Abschreibungen, Wertminderungen und 

Wertaufholungen 144 145 61 71 – 2 205 218 

Cashflows aus operativer Tätigkeit 327 665 284 175 24 – 192 635 648 

Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte 169 168 70 122 2 2 241 292 

Free Operating Cash Flow 158 497 214 53 22 – 194 394 356 

Trade Working Capital5 970 1.392 978 1.560 1 – 1.949 2.952 
             

1 Auf dem Geschäftsjahr 2019 basierende Vergleichsinformationen für die Segmente werden aufgrund der neuen Organisationsstruktur nicht dargestellt. 
2 Die Werte wurden wegen einer Änderung der marktorientierten Vergütung für Geschäfte zwischen den Segmenten Performance Materials und Solutions & Specialties zum 1. Oktober 2021 

rückwirkend ermittelt und die Vergleichsinformationen entsprechend angepasst. 
3 Auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2021 ermittelt 
4 Die Ergebnisse der berichtspflichtigen Segmente Performance Materials und Solutions & Specialties enthalten den Ergebniseffekt aus Umsatzerlösen zwischen den Segmenten. 

5 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerten abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember 2021 bzw. 31. Dezember 2020. 
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Segmentinformationen Gesamtjahr 
             

 Performance Materials Solutions & Specialties 

Sonstige / 

Konsolidierung Covestro-Konzern 

 20201, 2 20212 20201, 2 20212 20201, 2 20212 2020 2021 

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Umsatzerlöse (extern) 5.468 8.142 5.060 7.554 178 207 10.706 15.903 

Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 947 2.195 23 27 – 970 – 2.222 – – 

Umsatzerlöse (gesamt) 6.415 10.337 5.083 7.581 – 792 – 2.015 10.706 15.903 

Umsatzveränderung         

Menge  1,6 %  11,8 %  17,0 % – 5,1 % 6,5 % 

Preis  48,1 %  21,3 %  0,0 % – 5,7 % 34,7 % 

Währung  – 0,8 %  – 0,9 %  – 0,7 % – 1,6 % – 0,8 % 

Portfolio  0,0 %  17,1 %  0,0 % – 1,3 % 8,1 % 

Mengenwachstum im Kerngeschäft3  0,3 %  26,0 %   – 5,6 % 10,0 % 

Umsatzerlöse nach Regionen         

EMLA 2.572 3.878 1.894 2.835 134 163 4.600 6.876 

NA 1.347 1.926 1.175 1.594 32 33 2.554 3.553 

APAC 1.549 2.338 1.991 3.125 12 11 3.552 5.474 

EBITDA4 896 2.572 743 751 – 167 – 238 1.472 3.085 

EBIT4 323 2.003 545 503 – 172 – 244 696 2.262 

Abschreibungen, Wertminderungen und 

Wertaufholungen 573 569 198 248 5 6 776 823 

Cashflows aus operativer Tätigkeit 674 1.875 649 418 – 89 – 100 1.234 2.193 

Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte 498 488 203 273 3 3 704 764 

Free Operating Cash Flow 176 1.387 446 145 – 92 – 103 530 1.429 

Trade Working Capital5 970 1.392 978 1.560 1 – 1.949 2.952 
             

1 Auf dem Geschäftsjahr 2019 basierende Vergleichsinformationen für die Segmente werden aufgrund der neuen Organisationsstruktur nicht dargestellt. 
2 Die Werte wurden wegen einer Änderung der marktorientierten Vergütung für Geschäfte zwischen den Segmenten Performance Materials und Solutions & Specialties zum 1. Oktober 2021 

rückwirkend ermittelt und die Vergleichsinformationen entsprechend angepasst. 
3 Auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2021 ermittelt 
4 Die Ergebnisse der berichtspflichtigen Segmente Performance Materials und Solutions & Specialties enthalten den Ergebniseffekt aus Umsatzerlösen zwischen den Segmenten. 

5 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerten abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember 2021 bzw. 31. Dezember 2020. 
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Quartalsübersicht 
         

 1. Quartal 

20201 

2. Quartal 

20201 

3. Quartal 

20201 

4. Quartal 

20201 

1. Quartal 

20211 

2. Quartal 

20211 

3. Quartal 

20211 

4. Quartal 

2021 

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Umsatzerlöse (extern) 2.783 2.156 2.760 3.007 3.307 3.956 4.302 4.338 

Performance Materials 1.383 1.055 1.436 1.594 1.740 1.957 2.186 2.259 

Solutions & Specialties 1.341 1.060 1.288 1.371 1.529 1.951 2.069 2.005 

Mengenwachstum im 

Kerngeschäft2 – 4,1 % – 22,7 % 2,9 % 1,7 % 5,3 % 35,0 % 0,8 % 4,6 % 

EBITDA 254 125 456 637 743 817 862 663 

Performance Materials3 115 37 279 465 630 644 708 590 

Solutions & Specialties3 209 123 217 194 181 237 221 112 

EBIT 67 – 68 265 432 556 607 654 445 

Performance Materials3 – 26 – 107 135 321 489 502 567 445 

Solutions & Specialties3 165 75 172 133 138 170 154 41 

Finanzergebnis – 39 – 17 – 22 – 13 – 29 – 18 – 20 – 10 

Ergebnis vor Steuern 28 – 85 243 419 527 589 634 435 

Ergebnis nach Steuern 21 – 53 180 306 395 450 473 301 

Konzernergebnis 20 – 52 179 312 393 449 472 302 

Cashflows aus operativer 

Tätigkeit – 110 171 538 635 428 553 564 648 

Ausgaben für Sachanlagen 

und immaterielle 

Vermögenswerte 139 147 177 241 110 179 183 292 

Free Operating Cash Flow – 249 24 361 394 318 374 381 356 
         

1 Die Werte wurden wegen einer Änderung der marktorientierten Vergütung für Geschäfte zwischen den Segmenten Performance Materials und Solutions & Specialties zum 1. Oktober 2021 

rückwirkend ermittelt und die Vergleichsinformationen entsprechend angepasst. 
2 Auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März 2021 ermittelt 

3 Die Ergebnisse der berichtspflichtigen Segmente Performance Materials und Solutions & Specialties enthalten den Ergebniseffekt aus Umsatzerlösen zwischen den Segmenten. 
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Fünfjahresübersicht 

Fünfjahresübersicht 
      

 2017 2018 2019 2020 2021 

 in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € in Mio. € 

Mengenwachstum im Kerngeschäft1 3,4 % 1,5 % 2,0 % – 5,6 % 10,0 % 

Umsatzerlöse (extern) 14.138 14.616 12.412 10.706 15.903 

Performance Materials2 7.606 7.757 6.173 5.468 8.142 

Solutions & Specialties2 6.370 6.673 6.069 5.060 7.554 

EBITDA 3.435 3.200 1.604 1.472 3.085 

EBIT 2.808 2.580 852 696 2.262 

Finanzergebnis – 150 – 104 – 91 – 91 – 77 

Konzernergebnis 2.009 1.823 552 459 1.616 

Ergebnis je Aktie (in €)3 9,93 9,46 3,02 2,48 8,37 

Cashflows aus operativer Tätigkeit 2.361 2.376 1.383 1.234 2.193 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 518 707 910 704 764 

Free Operating Cash Flow 1.843 1.669 473 530 1.429 

Trade Working Capital4 2.177 2.353 1.965 1.949 2.952 

Nettofinanzverschuldung 283 348 989 356 1.405 

ROCE 33,4 % 29,5 % 8,4 % 7,0 % 19,5 % 

Mitarbeitende (in FTE) 16.176 16.770 17.201 16.501 17.909 
      

1 Werte auf Basis der Definition des Kerngeschäftes zum 31. März des jeweiligen Folgejahres rückwirkend ermittelt 
2 Vergleichsinformationen der Segmente für die Geschäftsjahre 2017 – 2019 beruhen aufgrund der neuen Organisationsstruktur auf ungeprüften Werten. 
3 Werte auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der ausstehenden stimmberechtigten Aktien, welche u. a. durch das Aktienrückkaufprogramm vom 21. November 2017 bis 

4. Dezember 2018 sowie die Kapitalerhöhung vom 19. Oktober 2020 maßgeblichen Veränderungen unterlagen. 
4 Das Trade Working Capital beinhaltet Vorräte , Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Vertragsvermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

Vertragsverbindlichkeiten und Rückerstattungsverbindlichkeiten zum Stichtag 31. Dezember der Jahre 2018 bis 2021. Für das Jahr 2017 beinhaltet das Trade Working Capital Vorräte, 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Vergleichsinformationen der Jahre 2018 und 2019 wurden angepasst, siehe 

Anhangangabe 4 „Änderung der Darstellung der gewährten Rabatte an Kunden und des Trade Working Capital“ des Geschäftsberichts 2020.  
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